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1 7 7 . Bundesgesetz vom 2. Juli 1947,
betreffend die Wiederherstellung des öster-
reichischen landwirtschaftlichen Zusammen-
legungsrechtes und die Abänderung und Er-
gänzung des Flurverfassungs-Grundsatzge-
setzes vom 2. August 1932, B. G. Bl. Nr. 256

(Flurverfassungsnovelle 1947).

Der Nationalrat hat beschlossen:

I. A b s c h n i t t .

§ 1. (1) Alle seit dem 13. März 1938 erlassenen
reichsdeutschen Vorschriften, welche die Um-
legung land- und forstwirtschaftlicher Grund-
stücke betreffen, treten für den Bereich der Re-
publik Österreich außer Kraft.

(2) Insbesondere sind aufgehoben:
die Verordnung über die Einführung des

Reichsumlegungsrechtes im Lande Österreich vom
28. Februar 1939, Deutsches R.G.Bl. I S. 379,
G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 367/1939,

das Umlegungsgesetz vom 26. Juni 1936, Deut-
sches R. G. Bl. I S. 518,

die Reichsumlegungsordnung vom 16. Juni
1937, Deutsches R.G.Bl. I S. 629, 652,

die Erste Verordnung zur Reichsumlegungs-
ordnung vom 27. April 1938, Deutsches R. G. Bl. I
S. 425,

die Zweite Verordnung zur Reichsumlegungs-
ordnung vom 29. Februar 1940, Deutsches
R. G. Bl. I S. 366.

§ 2. (1) Die auf die Zusammenlegung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke bezüglichen Be-
stimmungen des Bundesgesetzes vom 2. August
1932, betreffend Grundsätze für die Flurverfas-
sung, B. G. Bl. Nr. 256, werden wieder in Gel-
tung gesetzt.

(2) Das in Abs. (1) genannte Bundesgesetz wird
abgeändert wie folgt:

1. Im § 49, Abs. (4), treten an die Stelle der
Worte „(Gesetz vom 13. Dezember 1919,
St. G. Bl. Nr. 583)" die Worte „(Grundverkehrs-
gesetz B.G.Bl. Nr. 251/1937 in der Fassung der
Grundverkehrsnovelle 1946, B.G.Bl. Nr. 123/
1946)".

2. § 50 erhält an Stelle der Überschrift „Stem-
pel- und Rechtsgebühren" die Überschrift „Be-
freiung von Abgaben" und lautet: „Hinsichtlich
der Befreiung von Abgaben gelten die Bestim-
mungen des Agrarverfahrensgesetzes B. G. Bl.
Nr. 79/1927 in der Fassung der Agrarverfahrens-
novelle 1947, B.G.Bl. Nr. 178. Diese Bestim-
mungen gelten auch für Verträge, die den Be-
stimmungen des § 49 entsprechen."

§ 3. Die Wiederinkraftsetzung der am 31. De-
zember 1938 in Geltung gestandenen landesge-
setzlichen Bestimmung über die Zusammenlegung
land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke steht
der Landesgesetzgebung zu.

II. A b s c h n i t t .
§ 4. (1) Die Umlegungsverfahren nach deut-

schem Recht, bei welchem der Umlegungsplan
(vierter Abschnitt und § 64 der Reichsumle-
gungsordnung) noch nicht rechtskräftig feststeht,
sind nach den Vorschriften über die Zusammen-
legung land- und forstwirtschaftlicher Grund-
stücke weiterzuführen und abzuschließen.

(2) Die näheren Bestimmungen über die Über-
leitung der Umlegungsverfahren im Zusammen-
legungsverfahren nach österreichischem Recht und
über den Abschluß der nicht unter Abs. (1)
fallenden Umlegungsverfahren trifft die Landes-
gesetzgebung.
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§ 4. Die Bundesregierung kann zu allen
Sitzungen der Kollegialorgane des Bundesverban-
des einen Delegierten mit beratender St imme
entsenden. Das gleiche Recht steht den Landes-
regierungen hinsichtlich de r Landesverbände zu.

§ 5. (1) Dem „Bund der politisch Verfolgten"
steht das Recht zu, in allen Fragen der Wieder-
gutmachung und der Betreuung politisch Ver-
folgter Vorschläge und Gutachten zu erstatten.
Gesetzentwürfe, die Interessen berühren, zu deren
Ver t re tung der „Bund der politisch Verfolgten"
gemäß § 2, Abs. (1), berufen ist, sind vor ihrer
Einbringung in die gesetzgebenden Körper-
schaften, besonders wichtige Verordnungen
(Kundmachungen), die die e rwähnten Interessen
berühren, vor ihrer Erfassung dem „Bund der
politisch Verfolgten" zur Begutachtung zu über-
mitteln. Bei der Zuerkennung von Berechtigun-
gen und Begünstigungen an politisch Verfolgte,
insbesondere bei der Ausstellung und beim Ent -
zug amtlicher Bescheinigungen nach dem Opfer-
fürsorgegesetz in seiner jeweils geltenden Fas-
sung, ist die Stel lungnahme des örtlich zuständi-
gen Landesverbandes einzuholen.

(2) D e r Bundesverband u n d die Landesver-
bände sind nach Maßgabe der Statuten ausschließ-
lich berechtigt, Bestätigungen über die Zugehörig-
keit einer Person zu dem in § 1 bezeichneten
Personenkreis auszustellen. Sie sind verpflichtet,
bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
solche Bestätigungen auch an Nichtmitglieder des
Bundes auszustellen.

(3) In den Sta tu ten des Bundesverbandes und
der Landesverbände m u ß vorgesehen sein, daß
Personen, denen d ie Ausstellung einer Bestätigung
nach Abs. (2) verweigert wurde , das Recht der
Beschwerde gegen die Verweigerung zusteht .

(4) D i e staatlichen u n d autonomen Behörden
und d ie öffentlich-rechtlichen Körperschaften
sind verpflichtet, dem Bundesverband und den
Landesverbänden auf Ver langen die z u r Erfül-
lung i h r e r Obl iegenhei ten erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit
zu unters tü tzen .

(5) In Angelegenheiten, die in die Zuständig-
keit de r Länder fallen, gelten die Bestimmungen
der Abs. (1) bis (3) n u r insoweit, als die Landes-
gesetzgebung nichts anderes bestimmt.

§ 6. D e r Bundesverband des „Bundes der poli-
tisch Verfolgten" ist zur Führung des Bundes-
wappens in seinem Siegel und auf den Mitglie-
derausweisen berechtigt.

§ 7. (1) Funkt ionäre des „Bundes der politisch
Verfolgten", die zur Entscheidung über die
Ausstellung von Amtsbestätigungen nach § 5,
Abs. (2), oder zur Ausstellung von Bestätigungen
über Vorgänge in Konzentrationslagern oder in
Gefängnissen berufen sind, sind als Beamte im
Sinne des § 101, Abs. (2), St. G., anzusehen.

(2) Auf die Nachmachung oder Verfälschung
der v o m Bundesverband oder einem Landesver-
band ausgestellten Bestätigungen der in Abs. (1)
bezeichneten A r t finden die Strafbestimmungen
gegen die Nachmachung oder Verfälschung
öffentlicher U r k u n d e n Anwendung .

§ 8. Die finanziellen Mittel des „Bundes der
politisch Verfolgten" werden durch Beiträge
seiner Mitglieder, Unterstützungen u n d Spenden
sowie durch Beiträge aus Bundesmitteln aufge-
bracht.

§ 9. Wenn der Bundesverband oder ein Landes-
verband des „Bundes der politisch Verfolgten"
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder
ihrer Statuten, insbesondere auch hinsichtlich der
Zusammensetzung des Präsidiums [§ 3, Abs. (2)
bis (4)] nicht mehr entsprechen, sind sie durch
Bescheid des Bundesministeriums für Inneres auf-
zulösen.

§ 10. Mi t der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Inneres
im Einvernehmen mi t den beteiligten Bundes-
ministerien be t raut .

Renner
Figl Helmer

1 8 3 . Bundesgesetz vom 4. Juli 1947 über
die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um
ein freies, demokratisches Österreich und die
Opfer politischer Verfolgung (Opferfürsorge-

gesetz).
Der Nationalrat hat beschlossen:

Personenkreis.

§ 1. (1) Als Opfer des Kampfes um ein freies,
demokratisches Österreich im Sinne dieses Bun-
desgesetzes sind Personen anzusehen, die um ein
unabhängiges, demokratisches und seiner ge-
schichtlichen Aufgabe bewußtes Österreich, ins-
besondere gegen Ideen und Ziele des National-
sozialismus, mit der Waffe in der Hand gekämpft
oder sich rückhaltlos in Wort oder Tat einge-
setzt haben und hiefür in der Zeit vom 6. März
1933 bis zum 9. Mai 1945

a) im Kampfe gefallen sind,
b) hingerichtet worden sind,
c) an den Folgen einer im Kampfe erlittenen

Verwundung oder erworbenen Krankheit
oder an den Folgen einer Haft oder er-
littenen Mißhandlung verstorben sind,

d) an schweren Gesundheitsschädigungen in-
folge einer der unter lit. c angeführten Ur-
sachen leiden oder gelitten haben, oder

e) nachweisbar aus politischen Gründen min-
destens ein Jahr, sofern die Haft mit be-
sonders schweren körperlichen oder see-
lischen Leiden verbunden war, mindestens
sechs Monate, in Haft waren.

(2) Als Opfer der politischen Verfolgung im
Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen anzu-
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sehen, die in der Zeit vom 6. März 1933 bis
zum 9. Mai 1945 aus politischen Gründen oder
aus Gründen der Abstammung, Religion oder
Nationalität durch Maßnahmen eines Gerichtes,
einer Verwaltungs- (im besonderen einer Staats-
polizei-)Behörde oder durch Eingriffe der NSDAP
einschließlich ihrer Gliederungen in erheblichem
Ausmaße zu Schaden gekommen sind. Als solche
Schädigungen in erheblichem Ausmaße sind an-
zusehen:

a) der Verlust des Lebens,
b) der Verlust der Freiheit durch mindestens

drei Monate,
c) ein Schaden an der Gesundheit, der nach

den für Kriegsbeschädigte geltenden Be-
stimmungen die Zuerkennung der Ver-
sehrtenstufe III zur Folge hat,

d) der Verlust oder die Minderung des Einkom-
mens um mindestens die Hälfte gegenüber
dem Zeitpunkte vor der gesetzten Maß-
nahme, wenn diese in ihrer Auswirkung
mindestens dreieinhalb Jahre gedauert hat,

e) der Abbruch oder eine mindestens dreiein-
halbjährige Unterbrechung des Studiums
oder Lehrausbildungslehrganges.

(3) Die Fürsorge nach diesem Bundesgesetz er-
streckt sich auch auf die Hinterb l iebenen der im
Abs. (1), lit. a bis c, u n d im Abs. (2), lit. a,
genannten Opfer. Als Hinterb l iebene im Sinne
dieses Bundesgesetzes sind die Ehegat ten, bezie-
hungsweise Lebensgefährten, Kinder , El tern ,
Pflegeeltern, elternlose Geschwister, Enkel , G r o ß -
eltern, Stiefeltern und Stiefkinder anzusehen, deren
Lebensunterhal t ganz oder z u m überwiegenden
Teile von dem Opfer bestr i t ten w u r d e oder auf
G r u n d gesetzlicher Verpflichtungen, oder wenn
Personen, die gesetzlich zu r Al imen ta t ion ver-
pflichtet wären, nicht vorhanden sind, oder zwar
vorhanden , jedoch nicht fähig sind, auf G r u n d
sittlicher Verpflichtungen, wenn das Opfer noch
am Leben wäre, von i h m bes t r i t t en werden
müßte.

(4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die in
den Abs. (1) bis (3) genannten Personen dann
anspruchsberechtigt, wenn sie am 13. M ä r z 1938
die österreichische Bundesbürgerschaft besessen
haben und

a) im Zei tpunkte der Anspruchsmeldung öster-
reichische Staatsbürger sind, o d e r

b) zwar erst nach dem 27. April 1945 die
österreichische Staatsbürgerschaft erworben
haben, jedoch ihren ordentlichen Wohn-
sitz im Gelbiet der Republik Österreich
schon vor dem 13. März 1938 durch mehr
als zehn Jahre hatten, oder

c) ihre Ansprüche von unter a und b ge-
nannten Personen ableiten.

(5) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann
die Bundesregierung auf Antrag der in § 17
dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Kommission
(Opferfürsorgekommission) die Nachsicht von

der Nachweisung einer der in den Abs. (1), (3)
und (4) vorgesehenen Voraussetzungen erteilen.

Begünstigungen und Fürsorgemaßnahmen.

§ 2. Bis zu dem Zeitpunkte, in dem die staats-
finanziellen Bedingungen eine endgültige, dem
Verdienste, beziehungsweise den Leiden der in
§ 1 genannten Opfer angemessene Regelung zu-
lassen, werden Begünstigungen und Fürsorge-
maßnahmen gewährt, und zwar:

a) Begünstigungen:

1. auf dem Gebiete der Renten- und Un-
fallversicherung (§ 5);

2. bei Gründung, Wiederaufrichtung oder
Stützung der wirtschaftlichen Existenz
(§ 6);

3. bei Vergebung von Geschäftsstellen der
Klassenlotterie, Lottokollekturen und
Tabakverschleißgeschäften (§ 7);

4. bei Vergebung und Zuweisung von
Wohnungen, Siedlerstellen und Klein-
gärten (§ 8);

5. Begünstigungen auf den Gebieten der
Steuer- und Gebührenpflicht (§ 9);

6. durch Nachlaß und Ermäßigung von
Studien- und Prüfungsgeldern (§ 10).

b) Fürsorgemaßnahmen an Inhaber der Amts-
bescheinigung nach § 4, Abs. (1):
1. Rentenfürsorge (§ 11);
2. Heilfürsorge (§ 12);
3. Kinderfürsorge {§ 13).

Anmeldung und Verfahren.

§ 3 . (1) Der Antrag auf Anerkennung d e r An-
spruchsberechtigung nach § 1 ist vom Anspruchs-
werber schriftlich bei der nach dem Wohns i t z
des Antragstellers örtlich zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde einzubringen. De r An t r ag
hat die Voraussetzungen nach § 1 nachzuweisen
und kann auch die A r t der erstrebten Begünsti-
gungen oder Fürsorgemaßnahmen beinhal ten.

(2) Die Anspruchsberechtigung erlischt, wenn
der Anspruchswerber nicht bis 31 . Dezember
1949 den Antrag gemäß Abs. (1) gestellt hat .
Diese Frist kann durch Verordnung des Bundes-
ministeriums für soziale Verwaltung bis längstens
31 . März 1950 verlängert werden. Eine verspätete
Anmeldung kann nur berücksichtigt werden, wenn
der Anspruchswerber glaubhaft macht, d a ß er an
der Einhaltung der Frist durch ein unvorhergese-
henes oder unabwendbares Ereignis verhinder t
war. In diesem Falle hat er den Antrag auf Zu-
erkennung der Anspruchsberechtigung innerhalb
von sechs Monaten nach Wegfall des Hindernisses
bei der nach Abs. (1) zuständigen Behörde zu
stellen.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde h a t zu er-
mitteln, ob die Voraussetzungen des § 1 zu-
treffen und hierüber d e m Landeshauptmann zu
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berichten, der mit Bescheid über den Antrag er-
kennt.

(4) Gegen einen ablehnenden Bescheid des Lan-
deshauptmannes steht die Berufung an das Bun-
desministerium für soziale Verwaltung offen.

Amtsbescheinigung und Opferausweis.

§ 4. (1) Wird dem nach § 3 eingebrachten An-
trage auf Anerkennung der Anspruchsberechti-
gung nach § 1, Abs. (1), oder nach § 1, Abs. (3),
jedoch nur soweit es sich um Hinterbliebene
von Anspruchsberechtigten nach § 1, Abs. (1),
handelt, stattgegeben, so hat der Landeshaupt-
mann eine „Amtsbescheinigung" auszustellen.
Diese Amtsbescheinigung hat dem Inhaber das
Zutreffen der Voraussetzungen des § 1 und die
Arten der erlittenen Schädigungen des Opfers zu
bescheinigen.

(2) Diese Amtsbescheinigung verpflichtet alle
öffentlichen Ä m t e r u n d Stellen, den sie vor-
weisenden Inhaber bevo rzug t vor allen anderen
Parteien vorzulassen, sein jeweils gestelltes An-
suchen im Sinne der Bes t immungen dieses Bun-
desgesetzes in jeder Weise im R a h m e n der be-
züglichen Vorschriften weitestgehend zu fördern
und begünst igt und beschleunigt zu behandeln.

(3) Wird dem nach § 3 eingebrachten Antrage
auf Anerkennung der Anspruchsberechtigung
nach § 1, Abs. (2) und Abs. (3), soweit es sich
um Hinterbliebene nach Anspruchsberechtigten
nach § 1, Abs. (2), handelt, stattgegeben, so hat
der Landeshauptmann einen „Opferausweis"
auszustellen. Dieser Opferausweis hat dem In-
haber das Zutreffen der Voraussetzung des § 1,
Abs. (2) oder Abs. (3), und die Arten der erlit-
tenen Schädigungen des Opfers zu bescheinigen.

(4) Dieser Opferausweis empfiehlt den Inhaber
den öffentlichen Ämtern und Stellen einer weit-
gehenden bevorzugten Behandlung seiner An-
suchen.

Begünstigungen auf dem Gebiete der Unfall- und
Rentenversicherung.

§ 5. Inhabern einer Amtsbescheinigung oder
eines Opferausweises werden besondere Begün-
stigungen auf dem Gebiete der Unfall- und
Rentenversicherung nach Maßgabe der ein-
schlägigen Sozialversicherungsvorschriften ge-
währt.

Begünstigungen bei Gründung, Wiederaufrich-
tung und Stützung der wirtschaftlichen Existenz.

§ 6. Zur Förderung und Begünstigung von In-
habern einer Amtsbescheinigung oder eines
Opferausweises bei Gründung, Wiederaufrichtung
und Stützung ihrer wirtschaftlichen Existenz
sind insbesondere folgende Maßnahmen vorge-
sehen :

1. Bei Bewerbungen um Gewerbeberechti-
gungen die gesetzlich vorgesehenen Nachsichten

von Bewerbungsvoraussetzungen, wenn nicht
zwingende gesetzliche Bestimmungen oder das
öffentliche Interesse dies ausschließen. Bei
solchen Bewerbungen ist die für die Dispens-
erteilung erforderliche persönliche Rücksichts-
würdigkeit jedenfalls gegeben. Eine Prüfung des
Lokalbedarfes gemäß § 23, Abs. (5), Gew.-O.,
findet nur dann statt, wenn innerhalb des
gleichen Verwaltungsbezirkes — in Städten, die
in Gemeindebezirke eingeteilt sind, in diesen
— ein Inhaber einer Amtsbescheinigung nach
§ 4 dieses Bundesgesetzes eine gleiche oder ähn-
liche Gewerbeberechtigung bereits besitzt. Soll
ein Gewerbeschein (eine Konzessionsurkunde) auf
Grund einer Amtsbescheinigung oder eines
Opferausweises für eine Gesellschaft ausgestellt
werden, so ist nachzuweisen, daß der Inhaber
der Amtsbescheinigung oder des Opferausweises
die gleiche Zeichnungs- und Vertretungsbefugnis
wie die übrigen Gesellschafter hat und ihm eine
mindestens 50prozentige Gewinnbeteiligung zu-
steht. Diesen Erfordernissen muß während der
ganzen Dauer des Gesellschaftsverhältnisses
Rechnung getragen werden, widrigenfalls die
Rechtsfolgen nach § 15 dieses Bundesgesetzes
eintreten. Die Ausstellung eines Gewerbescheines
(einer Konzessionsurkunde) ist auf der Amtsbe-
scheinigung oder auf dem Opferausweis zu ver-
merken. Weiters ist auf jedem Gewerbeschein
(auf jeder Konzessionsurkunde), der auf Grund
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferaus-
weises ausgestellt wird, zu vermerken: „Erteilt
auf Grund der Amtsbescheinigung (des Opfer-
ausweises) Nr. . . . nach § 4, des Opferfürsorge-
gesetzes vom 4. Juli 1947, B. G. Bl. Nr. 183".
Auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines
Opferausweises kann nur einmal eine gewerb-
liche Begünstigung beansprucht werden. Voraus-
setzung hiefür ist, daß der Lebensunterhalt des
Opfers und der Personen, für die er nach dem
Gesetz zu sorgen verpflichtet ist, nicht in anderer
Weise ausreichend gesichert erscheint. Eine auf
Grund einer Amtsbescheinigung oder eines
Opferausweises ausgestellte Gewerbeberechtigung
darf nicht unter der Bedingung zurückgelegt
werden, daß an eine andere Person eine gleiche
oder eine die zurückgelegte beinhaltende Ge-
werbeberechtigung erteilt werde.

2. Bei Vergebung staatlicher oder anderer
öffentlicher Aufträge oder entgeltlicher Zuteilun-
gen, Vermietungen oder Verpachtungen oder
anderer Berechtigungen gegen Entgelt der Vor-
rang vor allen anderen Bewerbern.

3. Bei Besetzung freier Dienstposten im öffent-
lichen Dienst bei Erfüllung der erforderlichen
Voraussetzungen der Vorrang vor allen anderen
Bewerbern; — § 1, Abs. (5). vorletzter Satz, des
Invalideneinstellungsgesetzes vom 25. Juli 1946,
B. G. Bl. Nr. 163, wird hievon nicht berührt. —
Die durch Gesetz oder andere besondere Vor-
schriften vorgesehene Nachsicht von Bewerbungs.
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Voraussetzungen kann solchen Bewerbern grund-
sätzlich erteilt werden.

4. Bei der Zuweisung an private Dienst-
geber durch das Arbeitsamt die bevorzugte Ver-
mittlung. Bei Abbaumaßnahmen ist auf die Er-
haltung des Arbeitsplatzes der auf Grund dieser
Bestimmung beschäftigten Personen besonders
Rücksicht zu nehmen.

5. Die Dienststellen des öffentlichen Dienstes
sind verpflichtet, auf 50 Dienstnehmer, alle
übrigen Dienstgeber auf 100 Dienstnehmer min-
destens je einen Inhaber einer Amtsbescheinigung
oder eines Opferausweises nach § 4 dieses Bun-
desgesetzes zu beschäftigen.

6. Die Zeit, die ein Beamter oder Vertrags-
bediensteter des öffentlichen Dienstes in den
Jahren 1938 bis 1945 wegen seiner politischen
Gesinnung oder wegen tatsächlicher oder angeb-
licher Betätigung gegen die nationalsozialistische
Gewaltherrschaft oder in den Jahren 1933 bis
1938 wegen seiner politischen Gesinnung oder
wegen Betätigung für eine aufgelöste Partei, aus-
genommen die NSDAP und den Heimatschutz
(Richtung Kammerhofer) in gerichtlicher oder
polizeilicher Haft zugebracht hat, ist, wenn die
Zeit nach den geltenden Vorschriften für die
Vorrückung in höhere Bezüge und für die Be-
messung des Ruhegenusses anrechenbar ist, und
wenn die Halft nicht auf Handlungen zurück-
geht, die den Betroffenen der Begünstigung un-
würdig erscheinen lassen, in doppeltem Ausmaß
anzurechnen. Für die Bemessung des Ruhe-
genusses erfolgt diese doppelte Anrechnung nicht,
wenn nach besonderen Bestimmungen wegen
einer durch die Haft verursachten Dienstunfähig-
keit oder wegen des durch die Haft verursachten
Todes eine höhere Anrechnung stattfindet.

7. Bei Beamten und Vertragsbediensteten des
in § 1, Abs. (1), lit. d und e, und Abs. (2), lit. b
und c, angeführten Personenkreises, die dem
Dienst infolge einer (Maßregelung im Sinne des
§ 4, Abs. (1), des Beamten-Überleitungsgesetzes
fern waren, und die vor Erreichen der Alters-
grenze in einen der gemäß § 2, des Beamten-
Überleitungsgesetzes neu gebildeten Personal-
stände übernommen werden, erhöht sich die
Altersgrenze für jedes volle Jahr, das sie dem
Dienste fern waren, um ein Jahr bis zum
70. Lebensjahr als Höchstgrenze; diese Bestim-
mung tritt mit 31. Dezember 1949 außer Wirk-
samkeit.

Begünstigungen bei Vergebung von Geschäfts-
stellen der Klassenlotterie, Lottokollekturen und

Tabakverschleißgeschäften.

§ 7. (1) Bei der Vergebung von Geschäfts-
stellen der Klassenlotterie, von Lottokollek-
turen und von Tabakverschleißgeschäften sind
die Inhaber einer Amtsbescheinigung als be-
sondere bevorzugte Bewerber zu behandeln.

(2) Die bevorzugte Behandlung besteht darin
daß bei der Vergebung von Geschäftsstellen der
Klassenlotterie und von Lottokollekturen 25 Pro-
zent, bei der Vergebung von Tabakhauptver-
lägen 75 Prozent, bei der Vergebung von an-
deren Tabakverschleißgeschäften 33 Prozent der
jeweils freiwerdenden Geschäfte an Bewerber mit
einer Amtsbescheinigung zu vergeben sind, in-
soweit genügend Bewerbungen von geeigneten
Anspruchsberechtigten vorhanden sind.

Begünstigungen bei Vergebung und Zuweisung
von Wohnungen, Siedlerstellen und Klein-

gärten.
§ 8. (1) In allen Vorschriften und Verfahren,

betreffend Vergebung und Zuweisung von Woh-
nungen, Siedlerstellen und Kleingärten, und bei
der Handhabung solcher Vorschriften sind Be-
werber mit einer Amtsbescheinigung oder einem
Opferausweis bevorzugt zu behandeln, hinsicht-
lich der Siedlerstellen und Kleingärten soweit
die Landesgesetzgebung dies bestimmt.

(2) Die bevorzugte Behandlung bei der Ver-
gebung von Wohnungen besteht insbesondere
darin, daß, insolange der Wohnungsbedarf eines
Inhabers einer Amtsbescheinigung oder eines
Opferausweises auf andere Weise nicht befriedigt
werden kann, zu seinen Gunsten die Bestim-
mungen des § 19, Abs. (1), lit. n, des Verbots-
gesetzes in der Fassung des I. Hauptstückes des
Nationalsozialistengesetzes v o m 6. Februar 1947,
B. G . Bl. N r . 25, insoweit anzuwenden sind,
als die Voraussetzungen der genannten Bestim-
mung auf i h n zutreffen.

(3) Kleingärten u n d Siedlerstellen, die Eigen-
t u m des Bundes oder einer v o n ihm verwalteten
Einrichtung oder Un te rnehmung sind, sind vor -
zugsweise an Bewerber mi t einer Amtsbescheini-
gung oder e inem Opferausweis zu vergeben.

Begünstigungen auf dem Gebiet der Steuer-
u n d Gebührenpflicht.

§ 9. Den Inhabern von Amtsbescheinigungen
u n d Opferausweisen werden Begünstigungen auf
dem Gebiete d e r Steuer- und Gebührenpflicht
gewähr t . Inwieweit diese gewährt werden, wi rd
durch die Steuer- und Gebührenvorschriften ge-
regelt.

Begünstigungen durch Nachlaß u n d Ermäßi -
gungen von Studien- und Prüfungsgeldern.
§ 10. Inhabern v o n Amtsbescheinigungen u n d

Opferausweisen wird auf Ansuchen, soweit u n d
solange die Bedürftigkeit gegeben ist, ein Nach-
laß oder eine Ermäßigung von Studien- und
Prüfungsgeldern gewähr t .

Rentenfürsorge.
§ 11 . (1) Rentenfürsorge wird gewährt :
1. Nach den jeweils für die Entschädigung der

Kriegsopfer des le tz ten Krieges geltenden Grund-
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sätzen und Bestimmungen und im Ausmaß der
für diese Kriegsopfer vorgesehenen Entschädi-
gungsleistungen:

a) an Inhaber einer Amtsbescheinigung zu-
folge Anspruchsberechtigung nach § 1,
Abs. (1), lit. d (Opferrente),

b) an Inhaber einer Amtsbescheinigung zu-
folge Anspruchsberechtigung nach § 1,
Abs. (3), soweit es sich um Hinterbliebene
nach Anspruchs berechtigten nach § 1,
Abs. (1), handelt (Hinterbliebenenrente).
Als niedrigste Hinterbliebenenrente gilt der
Rentensatz für erwerbsfähige Witwen über
45 Jahre (ohne Kinder).

2. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes an
alle Inhaber einer Amtsbescheinigung auf die
Dauer und in dem Ausmaße, als diese nicht in
der Lage sind, ihren Lebensunterhalt in ausrei-
chendem Ausmaße salbst zu bestreiten oder von
anderen zur Alimentation gesetzlich heranzieh-
baren Personen zu erhalten (Unterhaltssrente).
Als ausreichendes Ausmaß in diesem Sinne wird
das Höchstausmaß der Unterhaltsrente ver-
standen, dieses wird für Anspruchsberechtigte
nach §,1, Abs. (1), lit. d oder e, oder Abs. (3)
mit den in den einschlägigen Bestimmungen des
Einkommensteuergesetzes fixierten steuerfreien
Beträgen berechnet. Beträgt die Erwerbsun-
fähigkeit 75 und mehr Prozent, so sind Renten
nach Ziffer 1 bei der Ausmaßbestimmung nicht
in Anrechnung zu bringen.

(2) Über die Zuerkennung der Renten en t -
scheidet eine Kommission, die in jedem Bundes-
lands beim Amte der Landesregierung gebildet
wird. Je zwei Mitglieder (zwei Stellvertreter)
dieser Kommission sind von der Landesregierung
u n d der Finanzlandesdirektion, vier Mitglieder
(vier Stellvertreter) vom Bund der politisch
Verfolgten namhaft zu machen. Die Mitglieder
dieser Kommission werden auf Vorschlag des
Bundesminisiteriums für soziale Verwaltung von
der Bundesregierung bestellt.

(3) Die Geschäftsordnung für die in- Abs. (2)
genannte Kommission sowie die Richtlinien über
die bei dar Rentenzuerkennung zu berücksich-
tigenden Umstände erläßt das Bundeisministerium
für soziale Verwal tung im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen.

Heilfürsorge.

§ 12. (1) Den Inhabern einer Amtsbescheini-
gung, die nicht auf Grund eigener Erwerbs-
tätigkeit einer gesetzlichen Krankenversiche-
rungspflicht unterliegen oder freiwillig kranken-
versichert sind, haben die Gebietskrankenkassen
in Erkrankungsfällen alle satzungsmäßigen Lei-
stungen zu gewähren.

(2) Alle Krankenkassen haben den Inhabern
einer Amtsbescheinigung die satzungsmäßig vor-
gesehenen Höchstleistungen zu gewähren, jedoch
hat eine Auszahlung v o n Kranken- u n d Haus-

geld am Hinterbliebene, die im Besitze einer
Amtsbescheinigung sind, sowie an Personen zu
unterbleiben, die eine Rente nach § 10 des Ge-
setzes beziehen.

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann
Familienangehörigen des Opfers Familienhilfe
u n d freiwillig krankenversicherten Opfern das
Kranken- und Hausgeld gewähr t werden.

(4) Die i n § 17, Abs. (2), vorgesehene Kom-
mission kann in Einzelfällen auf durch ärztliche
Befunde u n d Gutachten begründete Ansuchen
den Umfang u n d die Dauer der Heilfürsorge
über die satzungsmäßigen Leistungen der Kran-
kenkassen hinaus bewilligen, wenn hiedurch das
erstrebte Ziel der Heilfürsorge erreicht werden
kann. Die von den Krankenkassen nach den Be-
s t immungen dieses Bundesgesetzes gewährten
Leistungen werden aus Bundesmitteln getragen.

(5) Die nähe ren Best immungen insbesondere
über den Kastenersatz er läßt das Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung.

Kinderfürsorge.
§ 13. Einem Anspruchsberechtigten nach § 1,

Abs. (1), lit. d und e, sind auf Ansuchen als Für-
sorgemaßnahmen für seine vor dem 1. Jänner
1947 geborenen minderjährigen, in seinem Haus-
halt lebenden Kinder zu gewähren:

1. ein Erziehungsbeitrag in der Höhe der je-
weils für Bundesangestellte geltenden Kinderzu-
lagen, dies jedoch nur insoweit, als deren Lebens-
unterhalt oder Erziehung nicht anderweitig
sichergestellt erscheint,

2. besondere Berücksichtigung für die Auf-
nahme in öffentliche Kinderheime,

3. Bevorzugung bei Erholungs-, beziehungs-
weise Studienaufenthalten im In- und Ausland,

4. Studienstipendien und Befreiung vom
Schul- und Unterrichtsgeld in allen öffentlichen
Schulen,

5. bevorzugte Behandlung bei Berufsberatung
und Zuweisung von Lehrstellen.

Mitwirkung des Bundes der politisch Verfolgten.

§ 14. Das Bundesministerium für soziale Ver-
waltung kann sich bei Gewährung von Für-
sorgemaßnahmen und Begünstigungen der Mit-
wirkung des Bundesverbandes der politisch Ver-
folgten und der anerkannten Selbsthilfe-Ein-
richtungen der politisch Verfolgten bedienen.

Erlöschen und Verwirkung der Anspruchsberech-
tigung.

§ 15. (1) Firne nach § 1, Abs. (3), zuerkannte
Anspruchsberechtigung erlischt

a) bei hinterbliebenen Ehegatten, beziehungs-
weise Lebensgefährten im Falle der Ver-
ehelichung, beziehungsweise der Begründung
einer neuen Lebensgemeinschaft,

b) bei Kindern (Stief- und Pflegekinder),
Enkeln und elternlosen Geschwistern mit
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Ende des Jahres, in dem sie das 24. Lebens-
jahr vollendet haben. Auf begründetes An-
suchen kann das Bundesministerium für
soziale Verwaltung die Anspruchsberech-
tigung über diesen Zeitpunkt hinaus er-
strecken, längstens jedoch bis zum Ende
des Jahres, in dem der Anspruchsberech-
tigte eine Existenz gegründet und seinen
Lebensunterhalt in ausreichendem Maße ge-
sichert hat.

(2) Die Ausstellung einer Amtsbescheinigung
oder eines Opferausweises ha t t ro t z Erfüllung
der im § 1 bezeichneten Voraussetzungen zu
unterbleiben, wenn der Anspruchsberechtigte
eine strafgesetzlich als Verbrechen oder Ver-
geben zu verfolgende Handlung begangen hat,
deren Straffolgen im Zei tpunkt der Anspruchs-
werbung nicht getilgt sind und nach deren N a t u r
eine mißbräuchliche Ausnützung der erlangten
Begünstigung zu erwarten steht, oder wenn sein
Verhal ten i n W o r t u n d Ta t mit den Gedanken
und Zielen eines freien, demokratischen Öster-
reich in Widerspruch steht oder stand.

(3) Eine bereits zuerkannte Anspruchsberech-
t igung wird bei Eintreten von in Abs. (2) er-
wähnten Umständen sowie bei mißbräuchlicher
Verwendung der Amtsbescheinigung oder des
Opferausweises verwirkt , die Amtsbescheinigung
oder de r Opferausweis für ungültig erklärt und
eingezogen.

(4) Die Verwirkung de r Anspruchsberechti-
gungen nach diesem Bundesgesetz wird durch
Beschluß der in § 11, Abs. (2), vorgesehenen
Kommission ausgesprochen.

Verfahrensbestimmungen.

§ 16. Auf das Verfahren, betreffend die Ren-
tenzuerkennung nach § 11, Zuerkennung der
Heilfürsorge nach § 12 ,und die Verwirkung der
Anspruchsberechtigung nach § 15, finden die Vor-
schriften des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes Anwendung.

Opferfürsorgekommission.

§ 17. (1) Beim Bundesministerium für soziale
Verwal tung wird eine Kommission gebildet,
deren Mitglieder von der Bundesregierung be-
stellt werden und die mit der Aufgabe betraut
ist, das Bundesministerium für soziale Verwal-
tung bei der Durchführung dieses Bundesgesetzes
zu beraten u n d die Durchführung dieses Bundes-
gesetzes in seinen Auswirkungen zu überwachen
(Opferfürsorgekommission).

(2) Für diese Kommission haben namhaft zu
machen:

a) die Bundesministerien für soziale Verwal-
tung u n d für Finanzen je zwei Vertreter
(zwei Stellvertreter);

b) der Bund der politisch Verfolgten vier Ver-
treter (vier Stellvertreter).

(3) Den Vorsi tz in der Kommission führt ein
Vertreter des Bundesministeriums für soziale Ver -
waltung.

(4) Die Geschäftsordnung er läßt das Bundes-
minis te r ium für soziale Verwal tung .

Schluß- und Übergangsbes t immungen.

§ 18. (1) Das Opferfürsorgegesetz v o m 17. Juli
1945, St. G. Bl. N r . 90, und seine Durchfüh-
rungsverordnung vom 31. Oktober 1945, B. G.
Bl. Nr. 34/46, treten mit dem Tage des Wirk-
samkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes insoweit
außer Kraft, als sie Angelegenheiten regeln, die
in die Zuständigkeit des Bundes fallen.

(2) Auf Verwaltungsgebieten, die in die Z u -
ständigkeit der Länder fallen, obliegt der Lan-
desgesetzgebung die Erlassung von Bes t immungen
über die Behandlung der Opfer des Kampfes u m
ein freies, demokratisches Österreich u n d die
Opfer der politischen Verfolgung.

(3) In Vorschriften, in denen auf das Opfer -
fürsorgegesetz v o m 17. Juli 1945, St. G. Bl.
N r . 90, Bezug genommen ist, t r i t t an die Stelle
dieses Hinweises der Hinweis auf das vorliegende
Bundesgesetz.

(4) Anhängige Verfahren sind nach den Be-
s t immungen dieses Bundesgesetzes zu erledigen.
Die Bescheide nach dem Gesetz v o m 17. Juli
1945, St. G. Bl. N r . 90, sind nach den Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes und seiner Durch-
führungsbestimmung von Amts wegen zu
überprüfen u n d erforderlichenfalls neu zu er -
lassen.

(5) Die bisher auf G r u n d des Gesetzes v o m
17. Juli 1945, St. G. Bl. N r . 90, erlassenen Be-
scheide u n d Amtsbescheinigungen und die auf
G r u n d derselben e rworbenen Rechtsansprüche
behal ten insoweit Wirksamkei t , als nicht das in
Abs. (4) angeordnete Überprüfungsverfahren
ihre Ä n d e r u n g no twendig macht.

(6) Mi t der Vol lz iehung dieses Bundesgesetzes
ist das Bundesminis ter ium für soziale Verwa l tung
im E inve rnehmen mi t den beteiligten Bundes-
ministerien betraut.

Renner
Figl Maisel

1 8 4 . Bundesgesetz vom 30. Juli 1947,
betreffend eine Herabsetzung der für die
Einkommensteuer und Lohnsteuer geltenden
Steuersätze (Zweite Einkommensteuer-

novelle 1947).
Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Die im Zeitpunkte des Inkrafttretens
dieses Bundesgesetzes geltenden Sätze der Ein-
kommen(Lohn)steuer werden mit Wirksamkeit
ab 1. August 1947 derart herabgesetzt, daß der
sich jeweils für die Steuer einer Steuerstufe
ergebende Prozentsatz auf die um 36 vom Hun-


